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In Beantwortung der in der Sitzung des Nationalr,ates 

am 16 .. Juli 1971 seitens der Abgeordneten TÖDLING und Ge­
nossen überreichten, an mich gerichteten Anfrage Nr. 858/J 
beehre'ich mich folgendes mitzuteilen: 

Das Recht der freien Meinungsäußerung ist durch Artikel 

13 des Staatsgrundgesetzes nur innerhalb der gesetzlichen" 
Schranken gewi:ihrleistet. Nach Artikel 20 Abs. 2 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 trifft alle mit 

Aufgaben der Bundes-~Landes- und GemeinCl,everwaltung betrauten 
Organe eine Versch\viegenhei tspflicht. Eine gleichartige Ver­
schwiegenheitspflicht ergibt sich-auf einfachgesetzlicher Stufe 

durch die Bestimmungen des § 23 der Dienstpragmatik j «;des § 5 
des Vertragsbedienstetengesetzes und des § 16 des,Weh.-rgesetzes. 
Nach diesen Bestirnmungen unterliegen alle Angehörigen 'des Bun­
desheeres und der Heeresverwaltung, genauso wie andere 'Be": 
dienstete des Bundes 9 - der Pflicht zur Versch1,'liegenhei t. ' 
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In der Absicht, alles zu unternehmen, um \n Anbetracht 
des kommenden Wahlkampfes ]lr agen der Landesver ~;eidigung~, aus 
d~m parteipolitischen Tagesstreit herausiuhalt!h, sah ich mich: 

u~a~ veranlaßt, .einen Tagesbefehl herauszugebe~) indem ich 
insbesondere die Offiziere und Beamten iu· ihrel Eigenschaft 
als Korr.mandanten bzw. Dienststell.cnleiter imS~ilne der yor-: 

erwähnten gesetzlichen Bestinffiungen über die VeJ'schwiegen:'" 
heitspflicht ansprechen wollte~ 

In,. meinem Tagesbefehl führte ich eigens ai}:} t daß roi t die­

ser Verfügung die staatsbürgerlichen Rechte deL einzelnen so­
'\vie dj.e den Kommandanten naoh der "Dienstamyeis"ng in Presse-

. ,. ." .. ' . : ' 

angelegenheiten" (Erlaß Z16 225'-PID/71 vom 25. :,'ebruar 1971) 

zustehenden Befugnisse nicht eingeschränkt werde~1. 

Zusammenfassend kann lcb s ami t sagen? daß ~'.Lch meine' im 

~rages befehl vom 15 ~ ,Juli 'l971 getro:f:fene VerfügL1g im Rahmen 
der einschlägigen Rechtsvorschriften, die tch e::.l1gangs zitiert 

... habe, hält. 
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